
Anlage 2 
 
Anregungen von Trägern öffentlicher Belange  
(frühzeitige Beteiligung)  
 
 
 
1. Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, 
 Euskirchen mit Schreiben vom 12.03.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Den Hinweisen wird gefolgt. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren Planung berücksich-

tigt. 
 
 
 
2. Wahnbachtalsperrenverband,Siegburg mit Schreiben vom 14.03.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die Abwägung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 16. Änderung des Bebau-

ungsplanes soweit erforderlich berücksichtigt. Die Anregungen beziehen sich nicht auf 
die Änderung des Flächennutzungsplanes. 

 
 
 
3. Erftverband, Bergheim mit Schreiben vom 22.03.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die Abwägung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 16. Änderung des Bebau-

ungsplanes soweit berücksichtigt. Die Anregungen beziehen sich nicht auf die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes. 

 
 
 
4. Wehrbereichsverwaltung West, Düsseldorf mit Schreiben vom 27.03.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 - 
 
 Abwägung und Begründung 

Der Aufschub zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 20.04.2012 wird gewährt. Soll-
te eine Stellungnahme erst nach dem 20.04.2012 eingehen, wird diese im Abwä-
gungsprozess nach der Offenlage berücksichtigt. 
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5. Rhein-Sieg-Kreis -Regional-/Bauleitplanung, Siegburg 
mit Schreiben vom 28.03.2012 

 
 Beschlussvorschlag 
 
 Immissionsschutz 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und die Fristverlängerung gewährt. 
 Bodenschutz/Altlasten 
 Die Abwägung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 Abfallwirtschaft 
 Den Anregungen wird gefolgt. 
 Einsatz erneuerbarer Energien 
 Die Abwägung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
 Abwägung und Begründung 
  

Immissionsschutz 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und die Fristverlängerung gewährt. 
 
 Bodenschutz/Altlasten 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 Abfallwirtschaft 
 Die Hinweise zur gewerblichen Abfallwirtschaft werden zur Kenntnis genommen und 

sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bzw. der Bautätigkeit zu berück-
sichtigen. 

 
 Einsatz erneuerbarer Energien 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
6. Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen 

vor, Anregungen und Bedenken wurden jedoch nicht mitgeteilt: 
 

- Regionalgas Euskirchen 
- Amprion GmbH, Dortmund 
- Gemeinde Alfter 
- Polizeipräsidium Bonn -Städtebauliche Kriminalprävention- 
- RWE Westfalen-Weser-Ems-Netzservice, Dortmund 
- Stadtwerke Meckenheim 
- Gemeinde Wachtberg 
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